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Öffentliche Bekanntmachung der Widmung 
der Straße „Pechhüttenweg“ in Waltersdorf, 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 die folgende Widmung be-
schlossen: 
 
1. Straßenbeschreibung 
 
1.1. Bezeichnung der Straße 
Pechhüttenweg,  
- Gemarkung Waltersdorf, Flur 5, Teilstück des Flurstückes 209/5 
- Gemarkung Waltersdorf, Flur 5, Flurstückes 209/6 
- Gemarkung Waltersdorf, Flur 5, Teilstück des Flurstückes 245/5 
 
Die Allgemeinverfügung mit dem Flurkartenauszug liegt in der 
Zeit vom 22.04.2024 bis 03.05.2024 zu den allgemeinen Dienst-
zeiten in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der 
Einheit 6, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Ordnungsamt – 
Zimmer 7, öffentlich aus. 
 
1.2. Beschreibung Anfangspunkt 
Gemarkung Waltersdorf, Flur 5, Flurstück 245/5, Abzweig von der 
K 209, Zufahrt Pechhüttenweg 
 
1.3. Beschreibung Endpunkt 
Gemarkung Waltersdorf, Flur 5, Flurstück 209/5, Kreuzung Kirch-
gasse 
 
2. Verfügung 
2.1. Die unter 1. bezeichneten Flurstücke werden gemäß § 6 Thü-
ringer Straßengesetz (ThürStrG) gewidmet und als Straße für den 
öffentlichen Verkehr freigegeben. 
2.2. Widmungsbeschränkungen: Keine 
 
3. Träger der Straßenbaulast 
Bezeichnung: Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
Rechtsgrundlage: § 6 ThürStrG 
 
4. Wirksamwerden 
Mit Zustimmung des Gemeinderates der Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf zur Verfügung/ Beschluss vom 12.12.2023 
wird die Verfügung am 1. Tag nach ihrer Bekanntgabe wirksam. 
Dies ist auch das Datum der Ingebrauchnahme für den neuen 
Verkehrszweck. 
 
5. Sonstiges 
Der Pechhüttenweg mit seinen in Punkt 1.1 genannten Flurstü-
cken ist noch nicht gewidmet. Der landwirtschaftliche Weg unter-
lag bisher nicht den Bestimmungen des Thüringer Straßengeset-
zes und somit handelte es sich auch nicht um einen öffentlichen 

Weg im Sinne dieses Gesetzes. Die Zweckbestimmung des ländli-
chen Weges ist nunmehr ausgelaufen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindever-
waltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 6, 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf zu erheben. 
 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, 2. April 2024 
 
Pampel       
Bürgermeisterin   Siegel 
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Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Kommunalwahlen am 26. Mai 2024 
 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Wahl 

 des Gemeinderates der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 

 des Ortschaftsbürgermeisters und des Ortschaftsrates der Ortschaft Mohlsdorf 

 des Ortschaftsbürgermeisters und des Ortschaftsrates der Ortschaft Teichwolframsdorf 
wird in der Zeit vom 6. Mai bis zum 10. Mai 2024 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
Bürgerbüro Mohlsdorf, Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
Montag, Mittwoch, Freitag:  09:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag:   09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
sowie im Bürgerbüro Teichwolframsdorf, Steinberg 1 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
Dienstag:    09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu 
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach § 51 
Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

 
2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 6. Mai bis zum  

10. Mai 2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue Ein-
tragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei der 
Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf – Bürgerbüro Mohlsdorf, Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf oder Bürgerbüro Teichwolframsdorf, Steinberg 1 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf – während der o.g. 
Öffnungszeiten schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. 
Nach Ablauf der Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig. 

 
3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat. 

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) 
eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein Wahlrecht nicht ausüben zu können. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im Wege der Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag, 
5.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter oder 
5.2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat, 
 b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung von 

Einwendungen eingetreten sind oder 
 c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwendung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst nach Ab-

schluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird. 
 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 2024 (2. Tag vor der Wahl), 

bis 18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf mündlich oder schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 25. Mai 
2024, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
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7. Für den Fall, dass bei der Wahl am 26. Mai 2024 kein Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 

zweiten Sonntag nach der Wahl, am 9. Juni 2024 eine Stichwahl statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verloren hat. 

 
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und für die erste Wahl am 26. Mai 2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amtswegen einen Wahlschein für die Stichwahl mit Briefwahlunterlagen. 

 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können bereits vor der Wahl am 26. Mai 2024 einen Wahl-
schein für die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können bis zum 7. Juni 2024 bis 18.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Straße der Einheit 6 in 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mündlich oder schrift-
lich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes am Stichwahltag nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Stichwahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein für die Stichwahl nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum 8. Juni 2024, bis 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
8. Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 

berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte: 

 einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, 

 einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 

 einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Gemeinde, die Anschrift der Gemeindeverwaltung, die Nummer des Stimm-
bezirkes und des Wahlscheins angegeben ist, sowie 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben genannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26. Mai 2024 bis 18 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am Tag der Stichwahl, dem 9. 
Juni 2024 bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 

 
Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die Briefwahl zu entnehmen. 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-

burtenregister sind. 
 
 
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 11.04.2024 
 
 
Katrin Kaiser 
Gemeindewahlleiterin 
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Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 

 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde – die Wahlbezirke der Gemeinde Mohlsdorf-

Teichwolframsdorf wird in der Zeit vom 20. Mai 2024 (20. Tag vor der Wahl) bis 24. Mai 2024 (16. Tag vor der Wahl) 

während der allgemeinen Öffnungszeiten 
 

  
 Bürgerbüro Mohlsdorf, Straße der Einheit 6, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
 Mittwoch:               09:00 bis 12:00 Uhr 
 Donnerstag:           09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
 
 Bürgerbüro Teichwolframsdorf, Steinberg 1, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
 Dienstag:                09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 

 Freitag:                   09:00 bis 12:00 Uhr 
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu sei-
ner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 51 Absatz 1 des Bun-
desmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, 

         spätestens am 24.Mai 2024 (16. Tag vor der Wahl) bis 12:00 Uhr bei der Gemeindebehörde 
 

  Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf,  
  Bürgerbüro Mohlsdorf, Straße der Einheit 6 oder  
  Bürgerbüro Teichwolframsdorf, Steinberg 1 
 

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 (21. Tag vor der 

Wahl) eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Brief- 
wahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis/der kreisfreien Stadt Wahlkreis 76 - Greiz 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises/dieser kreisfreien Stadt 
oder durch Briefwahl 

teilnehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
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5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deut-
schen nach § 17 Absatz 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung bis 

zum 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 

der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 (16. Tag vor der Wahl) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 der Eu-
ropawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Absatz 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 7. Juni 2024 (2. Tag vor der Wahl), 

18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierig-
keiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stel-
le absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der  
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 
 
 

 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ,den 11. April 2024 
 Ort  Datum 

 
Die Gemeindebehörde 

 Kaiser 
Wahlbeauftragte 
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Veröffentlichung der Bodenrichtwerte 
 
Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Freistaates 
Thüringen haben zum Stichtag 01.01.2024 auf Grundlage der 
Kaufpreissammlung flächendeckend Bodenrichtwerte ermittelt 
und veröffentlicht. 
 
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bo-
dens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abge-
grenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grund-
stücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbar-
keit weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen 
gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf 
den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den 
dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrund-
stück). 
 
Mit dem „Bodenrichtwertinformationssystem Thüringen (BORIS-
TH)“ werden die Bodenrichtwerte unter www.bodenrichtwerte-
th.de im Internet kostenfrei zur Verfügung gestellt. Jedermann 
kann von den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte Auskunft über die Bodenrichtwerte erhalten. 
 
Anschriften: 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Sömmerda, des Landkreises Weimarer Land und der 
kreisfreien Stadt Weimar 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Erfurt 
Hohenwindenstraße 14 
99086 Erfurt 
 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Kyffhäuserkreises und des Landkreises Nordhausen 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Artern 
Alte Poststraße 10 
06556 Artern 
 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet der 
kreisfreien Stadt Erfurt 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 
für das Gebiet der kreisfreien Stadt Erfurt 
Hohenwindenstraße 13 a 
99086 Erfurt 
 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Gotha und des Wartburgkreises 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Gotha 
Schloßberg 1 
99867 Gotha 
 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Saale-Holzland-Kreises, des Saale-Orla-Kreises und der kreis-
freien Stadt Jena 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Pößneck 
Rosa-Luxemburg-Straße 7 
07381 Pößneck 
 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Ilm-Kreises, des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und des Land-
kreises Sonneberg 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Saalfeld 
Albrecht-Dürer-Straße 3 
07318 Saalfeld 
 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Eichsfeld und des Unstrut-Hainich-Kreises 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Leinefelde-Worbis 
Franz-Weinrich-Straße 24 
37339 Leinefelde-Worbis 
 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Hildburghausen, des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen und der kreisfreien Stadt Suhl 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Schmalkalden 
Hoffnung 30 
98574 Schmalkalden 
 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des 
Landkreises Altenburger Land, des Landkreises Greiz und der 
kreisfreien Stadt Gera 
 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement u. Geoinformation 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Katasterbereich 
Zeulenroda-Triebes 
Heinrich-Heine-Straße 41 
07937 Zeulenroda-Triebes 
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Öffentliche Bekanntmachung der Offenle-
gung über die Fortführung des Liegen-
schaftskatasters 
 
Durch das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformati-
on, Katasterbereich Zeulenroda-Triebes, wurde das Liegenschafts-
kataster fortgeführt. 
Folgendes Flurstück ist von der Fortführung betroffen: 
  
Gemarkung Teichwolframsdorf, Flur 6, Flurstück 663/12 
 
Der entsprechende Fortführungsnachweis kann von den Grund-
stückseigentümern sowie den Inhabern grundstücksgleicher 
Rechte 
Vom 13.05.2024 bis 12.06.2024 
 
in der Zeit von  Mo bis Fr  08:00-12:00 Uhr 

Mo bis Do  13:00-15:30 Uhr 
 
in den Räumen des  
 

Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
Katasterbereich Zeulenroda-Triebes 
Heinrich-Heine-Straße 41 
07937 Zeulenroda-Triebes 
 

eingesehen werden. 
 
Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinforma-
tionsgesetzes wird durch Offenlegung die Fortführung des Nach-
weises von Liegenschaften (Fortführungsnachweis) bekannt ge-
geben. Der Fortführungsnachweis gilt als anerkannt, wenn inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein Wider-
spruch eingelegt wurde. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Fortführungsnachweis kann innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim 

 
Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
Katasterbereich Zeulenroda-Triebes 
Heinrich-Heine-Straße 41 
07937 Zeulenroda-Triebes 

 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden. 
 
Zeulenroda-Triebes, den 20.03.2024  gez. Ralf Ott 
                  stellv. Referatsleiter 
 
(www.thueringen.de/vermessung > Landesamt > Öffentliche Be-
kanntmachung). 

 
 
 
 
 
 
 

Mitteilung über die Verlängerung des Zeit-
raumes der Durchführung von Messungen 
der Radonaktivitätskonzentration in der Bo-
denluft in Thüringen 
 
Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
(TLUBN) führt im Freistaat Thüringen seit Oktober 2023 gemein-
sam mit seinem Vertragspartner Dr. Joachim Kemski Sachverstän-
digenbüro Radon – Bodenluftmessungen durch. 
 
Witterungsbedingt mussten die Messungen zur Bestimmung der 
Radonaktivitätskonzentration und der Gaspermeabilität des Bo-
dens Ende November vorläufig eingestellt werden und können 
nicht wie geplant bis zum 30.04.2024 abgeschlossen werden. Der 
Zeitraum zur Durchführung der Bodenluftmessungen wird daher 
in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf bis zum 30. Juni 
2024 verlängert. Sobald die Witterungs- und Bodenbedingungen 
die Durchführung von Messungen erlauben, werden diese auf 
den bereits in der Ankündigung des Messprogramms bekannt 
gegebenen Flurstücken fortgesetzt. 
 
Das TLUBN bittet weiterhin um Unterstützung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der beauftragten Firma bei der Erledigung 
ihrer Arbeiten bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 
 
Fragen zum Messprogramm beantwortet das TLUBN unter der 
Radon - Hotline: 
 
Telefon: 0361 - 57 3943943 
E-Mail: radon-info@tlubn.thueringen.de 
 
THÜRINGER LANDESAMT FÜR UMWELT, 
BERGBAU UND NATURSCHUTZ 
Referat 63 
Göschwitzer Straße 41 
07745 Jena 
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